
Mar*tgemeinde: ,l&r,-eige-{r_k-ir-ehen.. in der tr,ttachau

Verlautbarung
über das Eintra gun gsverfahren

für das Volksbegehren mit der Kurlbeteichnung

r n,Klimavolksbegehren"

Aufgrund der am ?4. März 2020 auf der Amtstafel des Bundesministeriums für lnneres
sowie im lnternet veröffentlichten stattgebenden Entscheidung des Eundesrninisters für lnneres
betreffend das oben angeführte Volksbegehren wird verlautbart:

Die Stimmberechtigten krinnen innerhalb des vom Bundesminister für lnneres gemäß
§ 5 Abs. 2 der Volkshegehrengesetees 2018 - VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist

von Montag,22. Juni 2020,
bis (einschließlichi Mantag, 29. Juni 2020,

in jeder Gemeinde in den jeweiligen Text samt Begrrindung des Volksbegehrens Ein-
sicht nehmen und ihre Zustimmung zu diesem Vclksbegehren durch einmalige eF
genhändige Eintragung ihrer Unterschrift auf einem von der §emeinde zur Verfü-
gung gestellten Eintragungsformular erklären. Die Einträglmg müss nicht auf einer
Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden {wwwbmi,gv"at/volksbegehrenl"
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum
Nationalrat besitzt {österreichlsche Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Aus-
schluss vam Wahlrecht) und zum §tichtag 25. Mai ?O?O in der Wählerevidenz einer Gemeinde ein-
getragen ist.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbe-
gehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine Eintragung rnehr vornehrnen, da
eine getätigte Ufiterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt.

ln dieser Gemeinde (diesem Magistrat| können Eintragungen während des Eintragungszeitraums
an folgender Adresse {an folgenden Adressen}

.&athausBlatz 32. 361,§ Welßenkirchen in der- W,aehau......

an den naehstehend angeführten Tagen und zu aen rotg;§i"rr2"ri."."";;;;;; *u.u"n,
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,

22. Jqni ?0?0, von................-Q.ä bis..."."........1§ uf r,
23. Juni 2020, von...,..-...'-0-§ bis "...-...-..-..-2-9 Uhr,
24. Juni 2020, von ....-... -0-§ bis. . ?§uhr;
25. Juni 2020, vsn ............... -9ä lis. . -. -lF utrr,
26. Juni 2020, von ........... S-8 bis - - -l§Uhr,

Für den 8ürgermeister:

Samstag, 2?. luni 2020, von ..,. , -0-8 bir - . l! Uhl;
§onntag, 28, Juni 20le geschlossen,
Montag, 29. Juni 2A20, von _. .. 9-§ Uis ...*... .. -?--§ Unr.

Online können Sie eine fintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes {29, Juni 2020},
20.00 L,hr, durchführen.

Kundmachung:

angeschlagen am: L6.04,2020


